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Ordnung zur Änderung der Rahmenpromotionsordnung der Universität Bielefeld  
vom 16. Dezember 2019 

 
Aufgrund des § 2 Abs. 4 und des § 67 Abs. 3 des Gesetzes über die Hochschulen des Landes Nordrhein-Westfalen 
(Hochschulgesetz - HG) vom 16. September 2014 (GV. NRW. S. 547), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 
12. Juli 2019 (GV. NRW. S. 425, ber. S. 593), hat die Universität Bielefeld folgende Ordnung zur Änderung erlassen: 
 

Artikel I 
 
Die Rahmenpromotionsordnung der Universität Bielefeld vom 15. Juni 2010 (Verkündungsblatt der Universität Bielefeld – 
Amtliche Bekanntmachungen – Jg. 39 Nr. 12 S. 98) wird wie folgt geändert: 
 
§ 13 wird wie folgt neu gefasst:  
 

„§ 13 
Vollzug der Promotion und Urkunde 

 
(1) Die Dekanin oder der Dekan fertigt nach der Entscheidung der Prüfungskommission eine vorläufige Bescheinigung 
über das Bestehen der Prüfung für die Kandidatin oder den Kandidaten aus. Sie enthält den Titel und die Bewertung der 
Dissertation, die Bewertung der mündlichen Prüfungsleistung sowie das Gesamtprädikat.  
 
(2) Die Dekanin oder der Dekan vollzieht die Promotion durch Aushändigung der Promotionsurkunde mit Zeugnis. Die 
Promotionsurkunde enthält den erlangten Doktorgrad. Das beigefügte Zeugnis enthält den Titel der Dissertation und ihre 
Bewertung, die Bewertung der mündlichen Prüfung sowie das Gesamtprädikat der Promotion. Als Tag der Promotion wird 
jeweils der Tag der mündlichen Prüfung angegeben. Urkunde und Zeugnis werden von der Dekanin oder dem Dekan der 
den Grad verleihenden Fakultät unterschrieben und mit dem Siegel dieser Fakultät versehen.  
 
(3) Promotionsurkunde und Zeugnis werden erst ausgehändigt, wenn die Publikation der Dissertation gemäß § 14 
sichergestellt ist oder wenn ein Veröffentlichungsvertrag mit einem Verlag vorliegt.“ 
 
 

Artikel II: Inkrafttreten und Rügeausschluss 
 
(1) Diese Ordnung zur Änderung der Rahmenpromotionsordnung der Universität Bielefeld wird im Verkündungsblatt der 
Universität Bielefeld – Amtliche Bekanntmachungen – bekannt gegeben und tritt mit Wirkung zum 1. Januar 2020 in Kraft. 
 
(2) Die Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften des HG NRW oder des Ordnungs- oder des sonstigen 
autonomen Rechts der Hochschule kann gegen diese Ordnung nur innerhalb eines Jahres seit ihrer Bekanntmachung 
geltend gemacht werden, es sei denn  
a) die Ordnung ist nicht ordnungsgemäß bekannt gemacht worden,  
b) das Rektorat hat den Beschluss des die Ordnung beschließenden Gremiums vorher beanstandet,  
c) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Hochschule vorher gerügt und dabei die verletzte 

Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt, oder 
d) bei der öffentlichen Bekanntmachung der Ordnung ist auf die Rechtsfolge des Rügeausschlusses nicht 

hingewiesen worden.  
Die aufsichtsrechtlichen Befugnisse nach § 76 HG bleiben unberührt. 
 
 
Ausgefertigt aufgrund des Beschlusses des Senats der Universität Bielefeld vom 27. November 2019 
 
Bielefeld, den 16. Dezember 2019 

 
Der Rektor 

der Universität Bielefeld 
Universitätsprofessor Dr.-Ing. Gerhard Sagerer 

 




